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Die Bundesregierung hat eine Wohnraumoffensive angekündigt 

und in der laufenden Legislaturperiode den Bau von insgesamt 

1,5 Millionen Wohnungen versprochen. Neben zusätzlichen 

Millionen für den sozialen Wohnungsbau und dem bereits 

eingeführten Baukindergeld sollen Sonderabschreibungen für 

mehr Mietwohnungsbau sorgen.

Darüber hat der Finanzausschuss am Montag beraten. Ziel ist 

es einerseits, mehr Wohnungen zu bauen, andererseits Wohn-

raum im „bezahlbaren“ Segment zu schaffen. Wenn die Bau- be-

ziehungsweise Anschaffungskosten die Grenze von 3 000 Euro 

je Quadratmeter – die Kosten für das Bauland herausgerech-

net – nicht überschreiten, können die Kosten in den ersten vier 

Jahren zu 28 Prozent abgeschrieben werden.

Aber ob diese Maßnahmen tatsächlich ihr Ziel erreichen, darf 

bezweifelt werden. Stattdessen ist zu befürchten, dass die 

Maßnahmen zu weiter steigenden Bau- und Immobilienpreisen 

sowie räumlichen Fehllenkungen führen. Einige dieser Aspekte 

können mit Änderungen im Entwurf geheilt werden. Anderen 

kann nur dann begegnet werden, wenn zusätzliche Maßnahmen 

getroffen werden, insbesondere Bauland bereitgestellt und 

kommunale Planungskapazitäten in den Bauämtern wiederauf-

gebaut werden.

Derzeit mangelt es zwar gerade in Städten an Wohnraum, aller-

dings fehlen dort weder Investoren, noch notwendiges Kapital 

für die Finanzierung. Allein deshalb sind hohe Mitnahmeeffekte 

bei einer weit gefassten steuerlichen Förderung wahrscheinlich. 

Aber die Förderung wird auch in Regionen gewährt, in denen 

offensichtlich kein Wohnungsmangel besteht und die weit ab 

der Zentren liegen, die Entlastung in der Peripherie brauchen. 

Und genau dort entfaltet die Förderung ihren größten Anreiz: 

Wo die Bodenpreise nicht ins Gewicht fallen, ist die Förder

rendite insgesamt höher und darüber hinaus der Anreiz, mehr 

in die abschreibungsfähigen Kosten der Gebäude zu investie-

ren. Es wird also nicht der Effekt erzielt, dass Wohnungen im 

unteren Preissegment und in den Ballungsgebieten gebaut 

werden, sondern vielmehr dass mehr teurere Wohnungen 

errichtet werden.

Der daraus folgende Nachfrageimpuls könnte in der derzeitigen 

konjunkturellen Lage zudem kontraproduktiv sein, wenn sich 

dadurch Bauleistungen weiter verteuern. Und auch die Knapp-

heit beim Bauland lässt erwarten, dass eine zusätzliche Nach-

frage den bereits jetzt kräftigen Preisauftrieb weiter befeuert.

Neben mehr Wohnraum sollen die Steueranreize auch zu 

Umlenkungen der Investitionen in das mittlere bis untere Preis-

segment führen. Da aber sowohl die maßgeblichen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten selbst in den großen Städten 

teilweise weit unterhalb der gezogenen Grenze von 3 000 Euro 

liegen, dürfte dieser Effekt weitgehend ausbleiben. Denn die 

meisten Investoren kommen trotz dieser Hürden in den Genuss 

der staatlichen Unterstützung, ohne ihr Vorhaben verändern zu 

müssen. Diese Fehlkonstruktionen ließen sich heilen. Denn es 

muss nicht bei den bundesweiten Einheitswerten bleiben, die 

derzeit im Gesetzentwurf stehen.

Ein zentrales Problem sind fehlende Flächen für Neubauten. 

Ohne diese Flächen dürften zumindest in den Städten kaum 

zusätzliche neue Wohnungen auf den Markt kommen. Erfolgs

versprechender erscheint daher eine Förderung von Maßnah-

men im Bestand wie das Aufstocken von Häusern sowie das 

Füllen von Baulücken. Dies wären Möglichkeiten, Wohnraum 

zu schaffen, ohne bereits aktive Investoren aus dem Markt zu 

drängen.

Anstelle der geplanten Abschreibungen erscheint es gerade 

bei Bestandsmaßnahmen aber sinnvoll, Zuschüsse oder auch 

Kreditabsicherungen als Ersatz für möglicherweise fehlendes 

Eigenkapital zu gewähren. Eine so gestaltete Förderung könnte 

einen sinnvollen Beitrag zur Lösung des Wohnungsmarktpro

blems leisten.

Dieser Beitrag ist am 19. November 2018 auf Zeit online erschienen.
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